
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Name und Sitz

Der Verein führt den Namen „Sportverein Schwit-
schen von 1963 e.V.“ abgekürzt „SVS“. Der SVS hat
seinen Sitz in Schwitschen. Er ist in das Vereins-
register des Amtsgerichts Rotenburg (Wümme) einge-
tragen.

§ 2
Zweck des Vereins

Der Verein bezweckt die sittliche und körperliche
Ertüchtigung seiner Mitglieder durch vielseitige
Leibesübungen und Jugendpflege und ist bestrebt,
den Sport in seiner Gesamtheit zu fördern und auszu-
breiten. Er ist politisch, religiös und rassisch neutral.
Er erfüllt ausschließlich gemeinnützige Aufgaben, die
der Allgemeinheit zugute kommen. Der Verein ist
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§ 3
Mitgliedschaft in anderen Organisationen

Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes
Niedersachsen mit seinen Gliederungen sowie des
Nds. Fußballverbandes.

§ 4
Rechtsgrundlage

Die Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie aller
Organe des Vereins werden durch die vorliegende
Satzung sowie die Satzungen der in § 3 genannten
Organisationen ausschließlich geregelt. Für Streitig-
keiten, die aus der Mitgliedschaft zum Verein und
aller damit im Zusammenhang stehenden Fragen ent-
stehen, ist der ordentliche Rechtsweg erst zulässig,
nachdem die Sozialwarte als Schiedsgericht ent-
schieden haben.

§ 5
Gliederung des Vereins

Der Verein gliedert sich im Innenverhältnis in Spar-
ten, welche die ausschließliche Pflege einer be-
stimmten Sportart betreiben. Jeder Sparte steht ein
oder stehen auch mehrere Spartenleiter vor, die alle
mit dieser Sportart zusammenhängenden Fragen auf
Grund dieser Satzung und der Beschlüsse der Mit-
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glieder- und Spartenversammlung regeln. Jedes Mit-
glied kann in beliebig vielen Sparten Sport treiben.

Mitgliedschaft

§ 6
Erwerb der Mitgliedschaft (ordentliche Mitglieder)

Die Mitgliedschaft zum Verein kann jede natürliche
Person beiderlei Geschlechts durch schriftliche
Eintrittserklärung erwerben, sofern sie sich zur
Beachtung dieser Satzungsbestimmungen durch ihre
Unterschrift bekennt. Für Minderjährige ist die
Zustimmungserklärung der gesetzlichen Vertreter
erforderlich.
Die Mitgliedschaft wird durch Beschluß des Vereins-
vorstandes erworben. Ein derartiger Beschluß ist nur
rechtswirksam, wenn das aufzunehmende Mitglied
den Mitgliedsbeitrag für mindestens drei Monate
bezahlt hat.

§ 7
Ehrenmitglieder

Personen, die sich besonders um die Förderung des
Sports innerhalb des Vereins verdient gemacht
haben, können auf Antrag des Vorstandes oder der
Sozialwarte durch Beschluß der Jahreshauptver-
sammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.
Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie
ordentliche Mitglieder, sind jedoch von der Beitrags-
leistung befreit.

§ 8
Ehrung der Mitglieder

Allgemeines über Ehrungen:
Ab 15 Jahre, Ehrung der Mitgliedschaft – silberne
Ehrennadel. Ab 25 Jahre, Ehrung der Mitgliedschaft –
goldene Ehrennadel. Besondere Verdienste eines Mit-
gliedes können auf Vorschlag des Vorstandes oder
der Sozialwarte geehrt werden.

§ 9
Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch Austritt aufgrund einer schriftlichen

Erklärung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von einem Monat jeweils zum Schluß eines Kalen-
derjahres;

b) durch Ausschluß aus dem Verein aufgrund eines
Beschlusses des Vorstandes und der drei Sozial-
warte.

Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die
aufgrund der bisherigen Mitgliedschaft zur Ent-
stehung gelangten Verbindlichkeiten gegenüber dem
Verein unberührt.

Schwitschen, August 1993

�



§ 10
Ausschließungsgründe

Die Ausschließung eines Mitgliedes (§ 9 b) kann nur
in den nachstehend bezeichneten Fällen erfolgen:
a) wenn das Mitglied seinem Verein gegenüber ein-

gegangene Verbindlichkeiten, insbesondere seiner
Verpflichtung zur Beitragszahlung trotz zweimali-
ger schriftlicher Mahnung nicht nachkommt;

b) wenn das Mitglied den Grundsätzen der vorliegen-
den Satzung schuldhaft zuwiderhandelt, insbeson-
dere gegen die ungeschriebenen Gesetze von Sitte,
Anstand und Sportkameradschaft grob verstößt
sowie gegen geltendem Recht zuwider handelt.

Rechte und Pflichten der Mitglieder

§ 11
Rechte der Mitglieder

Die Vereinsmitglieder sind insbesondere berechtigt:
a) durch Ausübung des Stimmrechts an den Beratun-

gen und Beschlußfassungen der Mitgliederver-
sammlung teilzunehmen. Zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur Mitglieder über 18 Jahre
berechtigt;

b) die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der
hierfür getroffenen Bestimmungen zu benutzen;

c) an allen Veranstaltungen des Vereins teilzuneh-
men sowie den Sport in allen Abteilungen aktiv
auszuüben;

d) vom Verein Versicherungsschutz gegen Sport-
unfälle zu verlangen, und zwar im Rahmen der
vom Landessportbund Niedersachsen e. V. zur
Zeit bei der ARAG abgeschlossenen Unfallver-
sicherung;

§ 12
Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind insbesondere verpflichtet:
a) die Satzungen des Vereins, Landessportbundes

Niedersachsen e. V., des letzteren angeschlosse-
nen Fachverbände, soweit er deren Sportart aus-
übt, sowie auch die Beschlüsse der genannten
Organisationen zu befolgen;

b) nicht gegen die Interessen des Vereins zu handeln;
c) die durch Beschluß der Mitgliederversammlung

festgelegten Beiträge zu entrichten; die Beiträge
sind grundsätzlich im voraus als Bringeschuld zu
entrichten, und zwar mindestens für ein Viertel-
jahr. Soweit für einzelne Abteilungen für längere
Zeit der Beitrag in einer Summe zu zahlen ist,
bleibt es bei dieser Regelung;

d) an allen sportlichen Veranstaltungen seiner Sport-
art nach Kräften mitzuwirken, zu deren Teilnahme
er sich zu Beginn der Saison verpflichtet hat;

e) in allen aus der Mitgliedschaft zum Verein erwach-
senen Rechtsangelegenheiten, sei es in Beziehung
zu anderen Mitgliedern des Vereins oder zu Mit-
gliedern der in § 3 genannten Vereinigungen aus-
schließlich dem im Verein bestehenden Sozialrat

bzw. nach Maßgabe der Satzungen der in § 3
genannten Vereinigungen, deren Sportgerichte in
Anspruch zu nehmen und sich deren Entscheidun-
gen zu unterwerfen. Der ordentliche Rechtsweg ist
in allen mit der Mitgliedschaft oder dem Sport-
betrieb in Zusammenhang stehenden Angelegen-
heiten ausgeschlossen.

§ 13
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
a) die Jahreshauptversammlung bzw. Mitgliederver-

sammlung;
b) der Vorstand;
c) die Fachausschüsse;
d) die Sozialwarte.
Die Mitgliedschaft in einem Vereinsorgan ist ein
Ehrenamt. Vergütungen barer Auslagen eines Ver-
einsmitgliedes müssen in dem vierteljährlichen Zeit-
raum beglichen werden, in dem sie entstanden sind.

Mitgliederversammlung

§ 14
Zusammentreten und Vorsitz

Die den Mitgliedern bezüglich der Vereinsleitung
zustehenden Rechte werden in der Mitgliederver-
sammlung als oberstem Organ des Vereins ausgeübt.
Sämtliche Mitglieder über 18 Jahre haben eine
Stimme. Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig.
Mitgliedern unter 18 Jahren ist die Anwesenheit zu
gestatten.
Die Mitgliederversammlung soll alljährlich einmal
im Januar oder Februar als sogenannte Jahreshaupt-
versammlung zwecks Beschlußfassung über die in
§ 15 genannten Aufgaben einberufen werden. Die
Einberufung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden durch
Anschlag am Schwarzen Brett bzw. Aushang im Ver-
einskasten unter Bekanntgabe der vorläufig festge-
setzten Tagesordnung mit einer Einberufungsfrist von
mindestens 14 Tagen.
Anträge zur Tagesordnung sind 7 Tage vor der Mit-
gliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich
einzureichen.
Einfache Mitgliederversammlungen sind vom Vor-
stand nach der obigen Vorschrift einzuberufen, wenn
ein dringender Grund vorliegt oder 20 % der Stimm-
berechtigten es beantragen.
Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der
1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2. Vor-
sitzende. Das Verfahren der Beschlußfassung richtet
sich nach den §§ 22 und 23.

§ 15
Aufgaben

Der Jahreshauptversammlung steht die oberste Ent-
scheidung in allen Vereinsangelegenheiten zu,
soweit sie nicht satzungsgemäß anderen Organen
übertragen ist.
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Ihrer Beschlußfassung unterliegt insbesondere:
a) Wahl der Vorstandsmitglieder;
b) Wahl von mindestens zwei Kassenprüfern;
c) Wahl der 3 Sozialwarte;
d) Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrung ver-

dienter Mitglieder;
e) Bestimmung der Grundsätze für die Beitragserhe-

bung für das kommende Geschäftsjahr;
f) Entlastung der Organe bezüglich der Jahresrech-

nung und der Geschäftsführung;
g) Genehmigung des Haushalts-Voranschlages unter

Beschlußfassung über die Verwendung der aufge-
brachten Finanzmittel.

§ 16
Tagesordnung

Die Tagesordnung einer Jahreshauptversammlung
hat mindestens folgende Punkte zu umfassen:
a) Feststellen der Stimmberechtigten;
b) Rechenschaftsbericht der Organmitglieder und der

Kassenprüfer;
c) Beschlußfassung über die Entlastung;
d) Neuwahlen;
e) Bestimmung der Beiträge für das kommende

Geschäftsjahr;
f) Anträge.

§ 17
Vereinsvorstand

Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
a) dem 1. Vorsitzenden;
b) dem 2. Vorsitzenden;
c) dem Kassenwart;
d) dem Geschäftsführer (Schriftführer);
e) dem Leiter des Sportbetriebes (Sportwart);
f) dem Jugendleiter.
Die Mitglieder des Vorstandes werden von der
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von 2 Jahren
gewählt. Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig.
Der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Kassenwart
und der Geschäftsführer bilden den Vorstand im
Sinne des § 26 BGB. Der Vorsitzende allein oder sein
Stellvertreter zusammen mit dem Kassenwart oder
Geschäftsführer vertreten den Verein gerichtlich und
außergerichtlich.

§ 18
Pflichten und Rechte des Vorstandes

a) Aufgaben des Gesamtvorstandes

Der Vorstand hat die Geschäfte des Vereins nach den
Vorschriften der Satzung und nach Maßgabe der
durch die Mitgliederversammlung gefaßten Beschlüs-
se zu führen.
Der Vorstand ist notfalls ermächtigt, beim Ausschei-
den oder sonstiger dauernder Behinderung von Mit-
gliedern von Vereinsorganen deren verweistes Amt
bis zur nächsten Jahreshauptversammlung durch
geeignete Mitglieder des Vereins zu besetzen.

b) Aufgaben der einzelnen Mitglieder

1. Der 1. Vorsitzende vertritt den Verein nach innen,
regelt das Verhältnis der Mitglieder untereinander
und zum Verein, beruft und leitet die Vorstandssit-
zungen und Mitgliederversammlungen und hat die
Aufsicht über die gesamte Geschäftsführung des
Vorstandes und aller Organe außer den Sozialwar-
ten. Er unterzeichnet die genehmigten Sitzungs-
protokolle von Mitgliederversammlungen und
Vorstandssitzungen sowie alle wichtigen und ver-
bindlichen Schriftstücke. Die Regelung nach § 17
bleibt unberührt.

2. Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden
im Verhinderungsfalle in allen vorbezeichneten
Angelegenheiten.

3. Der Kassenwart verwaltet die Vereinskassenge-
schäfte und sorgt für die Einziehung der Beiträge.
Alle Zahlungen dürfen nur auf Anweisung des
1. Vorsitzenden bzw. 2. Vorsitzenden geleistet
werden. Er ist für den Bestand und die gesicherte
Anlage des Vereinsvermögens verantwortlich. Bei
einer Kassenrevision sind alle Ausgaben durch
Belege, die vom 1. Vorsitzenden bzw. 2. Vorsit-
zenden anerkannt sein müssen, nachzuweisen.

4. Der Schriftführer erledigt den gesamten Geschäfts-
und Schriftverkehr des Vereins und kann einfache,
für den Verein unverbindliche Mitteilungen mit
Zustimmung des 1. Vorsitzenden allein unter-
zeichnen. Er führt in den Vorstandssitzungen die
Protokolle, die er zu unterzeichnen hat. Er hat am
Schluß eines jeden Geschäftsjahres einen schrift-
lichen Jahresbericht vorzulegen, der in den Jahres-
hauptversammlungen zur Verlesung kommt.

5. Der Leiter des Sportbetriebes bearbeitet sämtliche
überfachlichen Sportangelegenheiten und sorgt für
ein gutes Einvernehmen zwischen den Abteilun-
gen. Er hat die Aufsicht bei allen Übungs- und son-
stigen Sportveranstaltungen, ohne Rücksicht dar-
auf, welche Sportart sie betreffen. Er darf an allen
Vereinsausschußsitzungen teilnehmen und das
Wort ergreifen.

6. Der Jugendleiter hat sämtliche Jugendlichen des
Vereins zu betreuen, ohne Rücksicht darauf, wel-
che Sportart betrieben wird. Er hat in Zusammen-
wirken mit dem zuständigen Fachausschuß Richt-
linien für eine gesunde körperliche und geistige
Ertüchtigung der Jugendlichen herauszuarbeiten,
die dem Alter und Reifegrad der betreffenden
Gruppe entspricht.

§ 19
Vereinsfachausschüsse

Die Vereinsfachausschüsse werden für jede im Ver-
ein betriebene Sportart gebildet. Zu ihrer Bildung
führt jede Sparte im Verein im November oder
Dezember eine Spartenversammlung durch. Die Mit-
glieder der Vereinsfachausschüsse werden auf die
Dauer eines Jahres von der betreffenden Abteilung
gewählt. Sie setzen sich zusammen aus dem Sparten-
leiter und seinen Stellvertretern.
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Ihre Aufgabe ist es, die Richtlinien für die sportliche
Ausbildung dieser Sportart zu bestimmen, die
Übungs- und Trainingsstunden anzusetzen und die
vom zuständigen Fachverband oder seinen Gliede-
rungen gefaßten Beschlüsse innerhalb des Vereins zu
verwirklichen.

§ 20
Der Sozialrat

Der Sozialrat besteht aus einem Obmann und zwei
Beisitzern sowie zwei Ersatzmitgliedern. Sie werden
von der Jahreshauptversammlung auf die Dauer von
2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

§ 21
Kassenprüfer

Die von der Jahreshauptversammlung auf jeweils
2 Jahre zu wählenden Kassenprüfer (Wiederwahl
unzulässig) haben gemeinschaftlich zumindest ein-
mal im Jahr unvermutet und ins einzelne gehende
Kassenprüfungen vorzunehmen, deren Ergebnis sie
in einem Protokoll niederlegen und dem 1. Vorsit-
zenden mitzuteilen haben, der hierüber der Jahres-
hauptversammlung berichtet. Vor der Jahreshaupt-
versammlung ist eine weitere ordentliche Kassen-
prüfung vorzunehmen.

Allgemeine Schlußbestimmungen

§ 22
Verfahren der Beschlußfassung aller Organe

Sämtliche Organe sind beschlußfähig ohne Rücksicht
auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder, sofern
die Einberufung ordnungsgemäß erfolgt ist. Die Ein-
berufung ist ordnungsgemäß, wenn sie 3 Tage vor
dem Versammlungszeitpunkt unter Bekanntgabe der
Tagesordnung am „Schwarzen Brett“ bzw. im Ver-
einskasten durch den Versammlungsleiter bekannt-
gegeben wurde. Die Vorschrift des § 14 bleibt
unberührt.
Sämtliche Beschlüsse werden mit einfacher Stim-
menmehrheit der erschienenen Stimmberechtigten
gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt. Die Abstimmung geschieht öffentlich
durch Handaufheben. Die Mitglieder sind berechtigt,

geheime Abstimmung zu beantragen. Über den
Antrag entscheidet die Versammlung.
Sämtliche Stimmberechtigten sind zur Stellung von
Anträgen zur Tagesordnung bis 2 Tage vor dem Ver-
sammlungszeitpunkt befugt. Die Vorschrift des § 14
bleibt unberührt. Später eingehende Anträge bedür-
fen zu ihrer Behandlung eines besonderen Beschlus-
ses der Versammlung.
Über sämtliche Versammlungen ist ein Protokoll zu
führen, welches am Schluß vom Versammlungsleiter
und dem jeweiligen Schriftführer zu unterschreiben
ist. Das Protokoll muß Angaben über die Anzahl der
Erschienenen, die gestellten Anträge und das Abstim-
mungsergebnis enthalten. Gefaßte Beschlüsse sind
besonders hervorzuheben.

§ 23
Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins

Zur Beschlußfassung über Satzungsänderungen ist
eine Mehrheit von 3/4 der erschienenen stimm-
berechtigten Mitglieder, über die Vereinsauflösung
eine Mehrheit von 4/5 unter der Bedingung, daß
mindestens 4/5 der Stimmberechtigten des Vereins
anwesend sind, erforderlich. Erscheinen bei der
Beschlußfassung über die Vereinsauflösung weniger
als 4/5 der Stimmberechtigten, so ist die Abstimmung
4 Wochen später nochmals zu wiederholen, die Ver-
sammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Anzahl
der Erschienenen beschlußfähig.

§ 24
Vermögen des Vereins

Die Überschüsse der Vereinskasse sowie die sonst
vorhandenen Vermögensgegenstände sind Eigentum
des Vereins. Ausgeschiedenen Mitgliedern steht ein
Anspruch hieran nicht zu.
Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder
bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Ver-
mögen des Vereins an die Stadt Visselhövede, die es
zugunsten gemeinnütziger sportlicher Zwecke zu
verwenden hat.

§ 25
Geschäftsjahr

Das Geschäftjahr deckt sich mit dem Kalenderjahr.

Visselhövede-Schwitschen, den 00.00.1993
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